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Bekanntmachungen.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes

über bst allgemeine Landcsverwaltnngvom 30.Juli
1883 (©. G. S . 129) und der §§ 6, 12 und 13
der Verordn»«« über die Polizei-Vrrwaltung in
den neu erworbenen Landestbeilen dom 20. Sep¬
tember 1837 (ß. ©. ®. 1529 ) wird mit Zu-
stimmunkl des Provinzialraths für den Umfang der
Provinz Heffen-Naffau 'Folgendes verordnet:

8 1.
m ..Die W 9 und 13 Absatz1 der Provinzial.
Polics-Verordnung vom 18. November 1801.
betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen,werden
durch nachstehende Vorschriften ersetzt:

„Jedes Kraftfahrzeug, mit welchem inner¬
halb der Provinz Heffen-Naffau öffentliche
Straßen befahren werden, muß mit einem
polizeilichen Kennzeichen versehen sein.

8 ».

ist, und einer Erkennungsnummer besteht-'
§ 18 Abs. 1. „Das Kennzeichen(§ 9) ist auf

der Rückseite des Fahrzeugs nach außen
bin an leicht sichtbarer Stelle, sowie in
deutlicĥ lesbarer Schrift anzubrinaen
und während der Dunkelheit zu be¬
leuchten."

8 2.
Diese Verordnuna tritt mit dem Tage ihrer

Verkündigung in Kraft.
Cassel, den 23. Mai 1902.

Der Ober-Präsident. Zedlitz.
In Ausführung des 818 Absatz2 der Polizei-

Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 18. November 1901—23. Mai 1902— wird
unter Aufhebung der Ausführungs-Bekanntmachung
vom 13. November 1901 hierdurch Folgendesbestimmt:
_ 1. Zur Bezeichnung der in der Provinz
Heffen-Naffau polizeilich registrirten Kraftfahr¬
zeuge dient der Buchstabe7 in großer lateinischerSchrift.

Für die Erkennungsnummer sind arabische
Ziffern zu verwenden.

2. Das polizeiliche Kennzeichen(Buchstabe und
Erkennungsnnmmer) ist auf der Wandung des
Fahrzeugs selbst oder auf einer mit diesem durch
Schrauben mit versenkten Kövsen fest verbundenen
Tafel mit möglichst glatter Oberfläche bei Kraft-
fabrrädern aus einem hinten am Rade, recht¬
winklig zur Fabrrichtung und senkrecht zum Erd¬
boden untrennbar befestigten Metallschilde anzn-
bringen. . Es ist in schwarzer 12 cm hoher und imf rundstrich2cm starker Schrift auf weißemrunde herzustcllen.

Der Buchstabe muß über der ErkennungS-
»ummer stehen. Der Abstand zwischen beiden lind
zwischen den einzelnen Ziffern der Erkennungs-
Nummer bat 2 cm zu betragen.

Die Anbringung von Schnörkeln und Ver¬
zierungen an den Buchstaben und Zahlen, sowie
auf der Tafel selbst ist unznlässig.

Cassel, den 23. Mai 1902.
Der Ober-Präsident. Zedlitz.

Vorstehende Bekanntmachungen werden hiermit
veröffentlicht.

Die Besitzer von Kraftfahrzeugen des Stadt¬
kreises Wiesbaden werden aufgefordert, den Antrag
aus Znertheilung der nach den Bestimmungen
obigerBekanntmachunaenvorycschriebenen Nummern
bei der Königlichen Polizei-Direktion Wiesbaden
zu stelle«. *

Wiesbaden, den8. Juli 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr.: Falcke.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6. 12 und 13 der Ver¬

ordnung Über die Polizei-Verwaltung in den neu
erworbenen Landestbeilen vom 20. September 1867
(®. S . S . 1529) und der §8 137 und 139 des
Gesetze« über die allgemeine LandeSverwaltnng
vom 30. Juli 1888 (G. S . S . 195) verordne ich
mit Zustimmuna des Bezirks-Ausschusses für den
Umfang des Regiernugs- Bezirkes Wiesbaden
was folgt:

8 1. Gegenstände, Stoffe und Zubereitungen
jeder Art. a) deren Feilbalten und Verkauf gesetz¬
lich beschränkt ist, Kaiferl. Verordnung vom
22. Oktober 1901 (R. G. Bl. S . 880), b) deren
Bestandtbeilc und Zusammensetzung weder durch
ihre Benennung oder Ankündigmig erkennbar
gemacht werden, noch allgemein bekannt sind, oder
v) denen Wirknnaenb-igelegt werden, welche sie
nicht besitzen, dürfen al« Mittel gegen Krankheiten
und Körperschäden bei Menschen und Tbieren nicht
öffentlich angekiindiat oder angepriesen werden.

8 2. Zuwiderhandlungenwerden sofern bte
gesetzlichen Bestimmungen nicht eine bobere Strafe
androben, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk.. im Nn-
vmnögenssalle mit entsprechender Haft bestraft.

8 3. Diese Polizei-Verordnimg tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung in Kraft Die Noll»i-
Verordnung vom 19. Juli 1899(AmtSblS .293)
wird vom gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben.

Wiesbaden , den 16. Mai 1902.
Der Regierungs-Präside nt. In Vertr.: gez. Bare.

Polizei -Verordnung.
Ans Grund der 88 6, 12 und 13 der Ver¬

ordnung vom 20. September 1867 und auf Grund

Elektrischer Kraft betriebenen Kleinbahnen des
Regierungsbezirks Wiesbaden verordnet was folgt:

8 1.
Der Betrieb der von dieser Verordnung be¬

troffenen elektrischen Kleinbahnen unterliegt den
Bestimmungen der von dem Unterzeichneten
Regierungspräsidenten im Einvernehmen mit der
Königlichen Eisenbahndirection zu Frankfurta. M.
erlassenen Betriebsvorschriften. Insoweit nicht die
Betriebsvorschriften oder die gegenwärtige Polizei-
Verordnung Ausnahmen bearünden, ist der Betrieb
außerdem den allgemeinen straßenpolizeilichen Vor¬
schriften unterworfen.

8 2.
_Jede Beschädigung der Bahn und der dazu

gehörigen Anlagen, sowie der Betriebsmittel nebst
Zubehör, die Nachahmung der Signale, die Ver¬
stellung oder Versperrung der Ausweichcvor-
richtnnge», überhaupt jede den Bahnbetrieb ge¬
fährdende oder störende Handlung ist untersagt.

8 3.
ES ist verboten, die elektrischen Leitungen zu

befassen, die Quer- und Arbeitsdrähte mit 'irgend
welchen Gegenständen zu behängen oder zn be¬
rühren, sowie Fahnen oder sonstige Gegenstände
an Gebäuden oder Masten derart anzubrmgen.
daß die Drähte der elektrischen Bahn berührtwerden.

8 4.
Beim Ertönen der WarnungSstgnale haben

Fußgänger. Radfahrer und die Führer von Wagen
sofort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb freizu¬
machen. Reiter, Radfahrer und Fuhrwerke haben
den Straßenbahnwagen so weit Raum zu geben,
daß weder die letzteren in der Fahrt, noch die
Fahrgäste beim Ein- und Anssteigen behindert
oder gefährdet werden.

8 5.
Die Vorschriften des 8 4 gelten nicht für

Wagen,in denen Allerhöchstennd Höchste Herrschaften
fahren, für geschloffene marschirende Militär-
abtheilnngen, Leichen- und andere öffentliche Auf¬
züge, sowie für Postwagen und im Dienste
befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr.

8 6.
Schweres Fuhrwerk darf die Bahn, sobald

und soweit der Fahrdamm neben derselben frei ist,
nicht befahren.

8 7.
Fuhrwerk oder Vieh ohne Aufsicht ans dem

Gleise oder unmittelbar neben demselben stehen zu
laffen, ist untersagt.

Aussichtslos dastehendes Fuhrwerk und Vieh,
sowie sonstige Gegenstände, welche die Gleise ver¬
sperren, sind die Bahnbcdienstetenzu entfernen
befugt, unbeschadet der Strafbarkeit der Ver¬
antwortlichen.

8 8.
Das Adladen von Holz, Steinen und sonstigen

Gegenständen auf dem Bahnkörper, sowie neben
demselben innerhalb 1 Meter von der äußeren
Schienenkante ist verboten.

Sofern die Einhaltung dieser Entfernung nach
den örtlichen Verhältnissen nicht möglich ist, muß
soweit Raum gelaflen werden, daß der Verkehr aus
der Straßenbahn nicht beeinträchtigt wird.

8 9.
Während der Fahrt ist das eigenmächtige

Oeffnen der Wagenverschlüsse, da« Stehenbleiben
ans den Trittbrettern, sowie das Auf- und Ab¬
springen verboten.

8 10.
Da«Rauchen, sowie das Mitführen brennender

Cigarren und Pfeifen ist nur auf den Anßenvlätzen
und in denjenigen Wageiiabtheilnngrn gestattet,
welche für Raucher bestimmt und mit einer ent¬
sprechenden Bczeichnuna versehen sind.

8H.
Das Lärmen und Singen der Fahrgäste, so¬

wie jedes unanständige und die Mitfahrenden
belästigende Betragen ist untersagt.

812.
Personen, welche den Mitfahrenden durch ab¬

stoßende Krankbeitserscheinungen oder unreinliches
Acußere lästig fallen, sowie trunkene Personen find
von der Mitfahrt ausgeschlossen.

8 13.
Die Mitnahme von Hunden, sowie von Gepäck,

welche« durch Umfang, üblen Geruch oder schmutzige
Beschaffenheit die Mitfahrenden belästigt, ist nichterlaubt.

8 14.
Die Fahrgäste haben den ans Grund dieser

Verordnung an sie gerichteten Aufforderunacn der
Schaffner Folge zu leisten. Wer sie unbeachtet
läßt, kann, abgesehen von seiner Bestrasnng. von
der Mitfabrt ausgeschloffen werden, ohne daß er für
das bereits gezahlte Fahrgeld Ersatz zu fordern bat.

8 15.
Wer auf Grund der vorstehenden Bestimmungen

von der Mitiabrt ausgeschlossen wird, hat den
Wagen beim nächsten Halten zu verlaßen.

8 16.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden, soweit nicht nach sonstigen gcietzlicheu Vor¬
schriften, insbesondere nach8368N». 10 de« Reicb«-
strafaeietzbuches, eine höhere Strafe verwirkt ist,
mit Geldstrafe bis zu 60 Mk., im Unvermögens¬
salle mit vcrhältmßmäßiger Haft bestraft.

817.
Die unterm 12. Juli 1899 erlassene Polizei-

Verordnung für die Kleinbahnen des Regierungs¬
bezirks wird hiermit für die mit elektrischer Kraft
betriebenen Kleinbahnen aufgehoben.

818.
Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
Wiesbaden, den9. Ärli 1903.

Der NcgicrurigL-Präsidcnt. In Vertr.: » «kt.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 83 6, 12 und 13 der Ver¬

ordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu-
erworbcnen Landestbeilen vom 20. September 1867
(G.-S . S . 1529) Und der 88 137 und 189 des
Gesetzes über die allgemeine Landes-Verwaltung
vom 30. Juli 1683(G.-S . S. 195) verordne ich
mit Zustimmung des Bezirks-Ausschusses für den
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden was folgt:

1. Perionen, welche, ohne approbirt zu sein,
die Heilkunde gewerbsmäßig ansüben wollen, haben
die« vor Beginn des Gewerbebetriebes demjenigen
Kreisärzte, in deffen Amtsbezirk der Ort der Nieder¬
lassung liegt, unter Angabe ihrer Wohnung zu
melden und gleichzeitig demselben die erforderlichen
Notizen über ihre Personalverhältnisseanzugeben.

Die Personen, welche bereits zur Zeit die Heil¬
kunde ausüben, haben die vorbczeichnete Meldung
und Angabe binnen 14 Tagen nach dem Inkraft¬
treten dieser Polizei-Verordnung zu bewirken.

2. Die in No. 1 bezeichneten Personen haben
dem zuständigen Kreisärzte auch einen Wohnungs¬
wechsel innerhalb 14Tagen nach dem Eintritt des¬
selben, sowie die Aufgabe der Ausübung der Heil¬
kunde und den Wegzug aus dem Bezirke zn melden.

3. Oeffentliche Anzeigen von nicht approbirten
Personen, welche die Heilkunde gewerbsmäßig aus¬
üben, sind verboten, sofern sie über Vorbildung,
Befähigung oder Erfolge dieser Personen zu täuschen
geeignet sind oder prahlerische Versprechungen ent¬
halten.

4. Die öffentliche Ankündigung von Gegen¬
ständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln,
welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung
von Menschen- oder Tyierkrankhciten bestimmt sind,
ist verboten, wenn

1) den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden
oder Mitteln besondere, über ihren wahren
Werth hinauSgehende Wirkungen beigelegt
werden oder das Publikum durch die Art
ihrer Anpreisung irregeführt oder belästigt
wird, oder wenn

2) die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden
oder Mittel ihrer Beschaffenheit nach ge¬
eignet sind, Geslmdheitsbeschädigungen her¬
vorzurufen.

5. Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden
Vorschriften werden, soweit in den bestehenden Ge¬
setzen nicht eine höhere Strafe vorgesehen ist, mit
Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechender
Haft bestraft.

6. Die Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft. Der 8 1. Buch¬
staber der Polizei-Verordnung vom 16. Mai 1902
(Amtsblatt S . 259 und Amtsblatt für Frank¬
furt a.M. S . 272) wird vom gleichen Zeitpunkte
ab aufgehoben. *

Wiesbaden, den 13. September 1902.
Der Regierungs-Präsident. In Vertr.: Bake.

„Wird veröffentlicht."
Wiesbaden» de» 3. Oktober 1902.

Königliche Polizei-Direction. v. Schenck.

Bekanntmachung»
betreffend das Verbot des Fnhrverkehrs
ans dem Platze zwischen der Evangelischen
Hauvtkirche nnd dem Marktkever, sowie
zwischen diesem und dem Rathhause befind¬
lichen Fahrstraße während der Marktzeit.

Ans Grund der 8 73 der Polizei-Verordnung
vom 18. September 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Das Befahren des für den Fußgänger¬
verkehr bestimmten Platzes an der Westseite der
Evangelischen Hanpikirche zwischen dieser und dem
Marktkcller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt, bespannte oder nn-
bespannte Fuhrwerke aus diesem Platze aufzustellen.

2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art,
welche nicht den Marktzwecken dienenbezw. nicht zur
An- oder Abfubr van Marktgeacnständen bestimmt
sind, auf der Fahrstraße zwischen dem Ratbbaus
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen6 Uhr Vormittags und 2 Uhr Nach¬
mittags, untersagt.

Zuwiderhandlungengegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver-
ordnima anaedrobten Strafe geahndet. *

Wiesbaden , den 81. November 1901.
Der Königliche Polizei-Präsident.

_K . Prinz von Ratibor.
Bekanntmachung.

Interessenten werden hiermit ausdrücklich da¬
rauf hingewiesen, daß sie bezüglich der Aufstellung
nnd Verwendung von AcetplengaSapparaten von
den Lieferanten Gewähr für die richtige A»S-
fübrnng nnd Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen müssen. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung
über

Abhaltung der Herbst-Controlversammlungen1902.
Zur Tbeilnahmc an den Herbst-Control-

Versammlungen iverden berufen:
a) die zur Disposition der Ersatzbehördcn

Entlassenen,
b) die zur Disposition der Truppentbeile

Beurlaubten,
o) sämmtliche Mannschaften der Reserve

(mit Einschluß der Mannschaften der
Reserve der JqgerklssseA aus den
Jahresklaffen 1890—1394),

ä) die Mannschaften der Land- und Sce-
wehr1. Aufgebots, welch« in der Zeit

7. Rovbr.
7. Novbr.
7. Novbr.

vom 1. April bis 30. September 1890
in den acttven Dienst getreten find.

Die zeitig Ganz- und Halbinvaliden» die zeitig
Feld- und Garnisondienstunfähigen, sowie di«
dauernd Halbinvaliden und die nur Garnison-
dienstfähigen erscheinen mit ihren Jahresklaffen.

Im Kreise Wiesbaden-Stadt
haben die Vorgenannten zu erscheinen wie folgt/

In Wiesbaden
im Exerzicrbause der Jnsauterir-Kaserue»

Schwalbacherstraßc,
I. sämmtliche Mannschaften der Garde« und

der Provinzial - Infanterie und zwar:
Jahresklaffe 1890 (Frühjahröeinstellnng)

am Freitag, 7. November 1902, Dorm.
9 Uhr,

Jahresklaffe 1895 am Freitag,
1902, Norm. 9 Uhr,

Jahresklaffe 1898 am Freitag,
1902, Norm. 11 Uhr,

Jahresklaffe 1897 am Freitag,
1902, Nachm. 37- Uhr,

Jahresklaffe 1898 am Samstag, 8. Novbr.
1902, Borm. 9 Uhr, m .

Jahresklaffe 1899 am Samstag, 8. Novbr.
1902, Vorm. 11 Uhr, _ m

Jahresklaffe 1900,1901,1902 am Samstag,
8. November 1902, Nachm. 87- Uhr,
II. die übrigen gedienten Mannschaften

und zwar: Marine , Jäger , Maschine »»
gewehrtruppen, Kavallerie, Feldarttllerie,
Fußartitterie, Pioniere , Eisenbahn»,
Telegraphen- u. Lnftschiffertrnppen, Tram
teinschlietzlich Krankenträger) , Tänttäts«
und Beterinärpersonal u. sonstige Mann«
schäften, Oekonomie-Sandwerker, Arbeits«

soldaten ». s. w. wie folgt:
Jahresklaffe 1890 (Frühjahrseinstellung)

am Montag , 10. November 1902»
Vorm. 9 Uhr, _

Jahresklaffe 1895 und 1896 am Montags
10. November 1902, Vorm. 9 Uhr,

Jahresklaffe 1897 nnd 1898 am Montags
10. November 1902, Vorm. If Uhr,

Jahresklaffe 1899, 1900, 1901. 1902 am
Montag , 10. November 1902, Nachm»
37c Uhr.

Im Kreise Wiesbaden-Land
haben die Vorgenannten zu erscheinen:

In Wiesbaden
im Exerzierbause der Infanterie-Kaserne

Schwalbacherstraße,
am Dienstag, den 11. November 1902,

Vormittags 9 Uhr, die Mannschaftena«sr
Nuringen,Breckenheim.Dotzhcimii.Frauenstein;

am Dienstag, de« 11. November 1902,1
Vormittags 11 Uhr, die Mannschaften
aus: Bierstadt, Erbenheim und Igstadt;

am Dienstag, den 11. Rovemver 1902»
Nachmittags 37- Uhr, die Mannschaften
au»: Georgenborn, Heßloch, Kloppenheim,
Medenbach, Naurod, Nordenstadt, Rambach,
Sonnenberg und Wildsachsen.

In Biebrich
am Mittwoch, den 12. November 1902,

Bormittags 9 Uhr, diejenigen Mannschaften
au» Biebrich, welche den Jahresklaffen 1898
bis 1898 einschließlich angeboren;

am Mittwoch, den 12. November 1902.
Vormittags 107-Uhr. die übrigen Mann«
schäften aus Biebrich und die Mannschaften
aus Schierstein.

In Hochheim
auf dem Schloßhofe bei der Kath. Kirche

am Donnerstag, den 13. November 1902»
Vormittags 8 Uhr 15 Minuten, die
Mannschaften au«: Delkenheim, Hochheim.
Maffenheim und Wallau.

In Flörsheim
auf dem Rathhaushofe

am Donnerstag, den 13. November 1902,
Vormittags 10 Uhr, die Mam,schäften
au«: Diedenbergen, Flörsheim, Eddersheim,
Weilbach, Wicker.
Auf dem Deckel jeden Militärpaffes ist bi|

Jahresklaffe des Inhabers angegeben.

Zugleich wird zur Kenntniß gebracht,
1) daß besondere Beorderung durch schrist»

lichen Befebl nicht erfolgt, sondern diese
öffentliche Aufforderung der Beorderung
gleich zu erachten ist,

2) daß jeder Controlvslichtige bestraft wird,
wenn er nicht erscheint,

wer durch Krankheit oder durch sonstige
besonders dringliche VerhSItniffe ach
Erscheinen verhindert ist, hat ein von
der OrtSbehörde beglaubigter Gesuch
seinem Bezirkrfeldwebelbaldigst ein¬
zureichen, die Entscheidung trifft dgS
BezirkS-Cammando, wer fortbleibt, ohne
daß ihm die Genehmigung seines Gesuchs
zugegangcn ist. macht sich strafbar,

3) daß Mannschaften bestraft werde», wen»
sie zu einer andere» al» der befohlene»
Controlversammlung erscheinen,

4) daß es verboten ist, Schirme»iid Stöcke
mit auf de» Controlplatz igitjubringe,,.

5) daß jeder Man» seine Militärpapicr«
(Paß und Führimgszengniß) bei sich
haben mich. '

Wiesbaden, (). Sepiember 1009.
Kvnigl. Bcznks-Commando,
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom6. bis einfchL 12. Oktober 1902.

Ochsen:
Kühe:

I. Jirnchtmarkt.
Hafer . p. 100 fl.
Stroh . 100 „
Heu . 100 .

II. Viehmarkt.
I. Qualität . p. 80 fl

II. „ . , 60,
I. Qualität . p. 50 .

II. . „ BO ,SSweln- .
Raft. MFte . .
öand-flälber . ' .
Hammel . „

HL Aictnafie«.
ffi liüti . . . . ..
Eier . p.
Handkäse . . . . .
ftabrikkäse.
Eßkartoffeln . . . p.
Neue Kartoffeln . . .
Zwiebeln. . .
Zwiebeln. p. 60 k.
Blumenkohl . . . . p. Dt.

. v- K.
25 St.
100  „
100
100 K.

p. K.

£>B», . »Nkdr.
6« t» Prei«.
Al *
161—
560
720

78
70
66
62

128
64
40
28

60
2
7
6
6

Wiesbaden, den 11. Oktober 1902.

Kovffalat .
Grüne Bohnen
Grüne Erbsen
Wirstna .
Wrii kraut
Weißkraut
Rotbkraut
Gelbe Rüben
?’ eiße Rüben .
Koblrabi, obercrd
Koblrabi
Römisch-Kohl
Petersilien .
Borre . . .
Sellerie
Kirschen. . .
Saure Kirschen
Dreißelbeeren
Trauben
Slepsel
Birnen
Zwetschen

Pr,i «.

Kastanien 9. fl.
Eine Gans . . . . . . . .
Eine Ente . .
Eine Taub« . ; .
Ein Halm . . . . . .
Ein Hubn . . . . . . . .
Ein fleldbuhn. . . . . . .
Ein Hase . . . .
Aal.
Heckt. .
Backfische. . . .

p. fl.

IV. Mrod uni»Mevk.
Schwarzbrod: Langbrodp. 0,5 fl.

Runkbrod

Mcißbrod:

Weizenmehl:

L.
0,» fl.

a. 1WaEerweck. .
b 1 Milchbrödchen.
Ro. 0 . p. 100 fl.
. I . . 100 „
. H . . 100 „

üchn Viiebr
reU . Preis

§ I
601
50I
70
60
50

3|60
40
80

82
2R|-
261—

A
50

80
60
20
50

50
60

50

p. 100 fl.
100 „

Roggcnmehl: No. 0 .
.. I.

V. Kleis« .
Ochsenfieisch: von der fleule p>

Banchfleisch. ,
flub- oder Rindfleisch. . .
Schweinefleisch. . . . „
Kalbfleisch.
Hammelfleisch. . . . . „
Schaffleisch
Dörrfleisch . .
Solberfleisch. . . . . . .
Schinken. . . .
Sveck(geräuchert) .
Schweineschmalz. . . . „
Rierenfett.
Schwartcnmagen: frisch. . „

, geräuchert.
Bratwurst . .
sflesschwurst. „
Leber-n. Blutwurst: frisch .

geräuchert„

fl.

löckft.
Lrrir.

Niedr.
Preis.

44
28
82
60
50
20
20
60
60
84
80
60
80
60
80
60
40
96
80

Städt. Accife-Amt.

Bekanntmachung.
Zwecks Herstellung einer Wafferleitung im

Distrikt Pflugsweg. vor der Gärtnerei Hennemann,
wird der daselbst vorbeisübrende Feldweg anf die
Dauer der Arbeit vom 10. Oktober c. ab für
Fuhrwerk gesperrt. *

Wiesbaden, den9. Oktober 1902.
Der Oberbürgermeister. In Pertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Die Ernte an Roßkastanien in diesiger

Gemarkung ist an den Kaufmann Christian
Kremer»Dotzheimerstraße78hier, verkauft worden.
Es ist demnach verboten. Roßkastanien unbeingt
»u schütteln oder zu lesen und werden Ueber-
tretungen gemäß8 18 de» Feld- und Forstpolizei-
gesetzes vom1. April 1880 bestraft. *

Wiesbaden, den4. Oktober 1902.
^_ Der Magistrat.

Aufforderung.
Die Versicherung von Gebäuden gegen

Feuerschaden betreffend.
Die bicfigen Gcbäudebesttzer werden hierdurch

ersucht, Anmeldungen wegen Erböbnng. Aufbebung
oder Veränderung bestehender Gebäudeverstcher-
tmgen, sowie wegen Neuaufnabme von Gebäuden
in die Naffanische BrandvcrficherunaSanstaltfür
das Jabr 1906 in dem Ratbbauic. Zimmer Nr. 53,
in den Vormittagsdienststunden bis zum 31. Oktoberd. 3-machen zu wollen. *

Wiesbaden, den8. September 1902.
>_ Der Magistrat.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 6. Rate erfolgt vom 15. d.

M. ab straßenweise nach dem auf dem Steuerzettel
angegebenen Hebeplan. Die Hebetage sind nach
den Anfangsbuchstaben der Straßen wie folgt
festgesetzt(die aus dem Steuerzettel angegebene
Straße ist maßgebend):
A undB am 15., 16. und 17. Oktober,
0, D, E, P, G am 18., 20., 21. Oktober,
H, L K ant 22., 28., 24. Oktober,
L, M, X am 25., 27., 28. Oktober.
O, P, Q, R am 29., 80., 31. Oktober und 1. Nov.,
8, 1,17, V am 8.. 4., 5. November,
W, Y, Z und außerhalb de» Stadtberingesam

6., 7., 8. November.
Es liegt im Jntereffe der Steuerzahler, daßIle die vorgeichriebcncn Hebetage benutzen,nur dannst rasche Beförderung möglich. *
Wiesbaden, den 12. Oktober 1902.

Städtische St «uerkasse,
Ratbbaus. Erdgeschoß, Zimmer No 17.

Bekanntmachung.
Die Lieferung von 88 Paar Schaftstiefel

für die Bediensteten und Arbeiter der städtischen
Schlachthaus- und Viehbofanlage soll vergeben
werden. Verschlossene Offerten und Proben sind

bis zum 16. Oktober er.
im Bürean der Schlachthaus-Verwaltung abzugeben.

Wiesbaden, den 30. September 1902. *
Städt . Schlachthaus-Verwaltung.

Bekanntmachung.
Montag , den 20. Oktober er., und cvent.

die folgenden Tage, Vormittags9 und Nachmittag«
2 Uhr anfangend, werden im Leibhauie, Nen-
gaffe 6« (Eingang Schulaaffe) hier, die dem
städtischen Leihvanse bis zum 15. September 1902
einschließlich verfallenen Pfänder, bestehend in
Brillanten, Gold, Silber, Kupier,Kleidungsstücken,
Leinen, Betten:c„ versteigert.

BiS zum 16. Oktober er. können die ver¬
fallenen Piänder Vormittags von8—12 Ubr und
Nachmittag« von 2—6 Ubr noch ansgelöst bezw.
die Pfandscheine über Metalle und sonstige, dem
Mottenfraß nicht unterworfenePfänder um¬
geschrieben werden.

Freitag , de« 17. d. M., ist das Leih¬
haus geschloffen. *

Wiesbaden, de» 4. Oktober 1902.
Die SeihhauS-Deputation.

Verdingung.
Die Liefern«« von 1700 Stück Hand¬

tücher für das Bolksbad an der Roonstraße
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Angebotsformularen nd Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststundenim
Rathhause, Zimmer No. 59», eingesehen, die Ver¬
dingungsunterlagen bis zum 18. d. M. bezogen
werden. Verschloffene und mit der Aufschrift ,, « t.
B . A. 1" versehene Angebote find spätesten« bi«

Mittwoch, den 22. Oktober 1002,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgescbriibenen und
auSgefüllten Verdingungs-Formular «inaereichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist!
14 Tage. *

Wiesbaden, den 18. Oktober 1902.Stadtbauamt.

Bekanntmachung.
Der Bingertweg der biestgeu Gemarkung

bleibt zweck« Vornahme von WasserleitungSarbeneu
von heute ab für den Fnyrverkehr polizeilichgesperrt«

Sonnenberg, den 10. Oktober 1902.
Die Ortrpoltzeibehörde.
Schmidt, Bürgermeister.

Nassanische Laudesbibliothek.
Verzeichnis« der neu hwzugekommenen Bücher,
die vom 13. Oktober 1902 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind und dort vorausbestellt werden

können.
Oraesel, Arnim. Handbuoh der Bibliotheks¬

lehre. A. 2. Lpz. 902. Kyriokos, A. Diomedes,
Gesohiohte der orientalischen Kirohen von 1458
bis 1898. Autorisirte Uebers v. Erwin Rausoh.
Lpz. 1902. Musikzeitung, Allgemeine. Wochen¬
schrift f. d. Reform d. Musiklebens d. Gegenwart.
Jahrg . 28. Charlo tenb. 1901. Mittheilungen aus
der Handelskammer Frankfurt a. M. Bd. 28
u. 24. Frankf . a. M. 1900 u. 1901. Gesoh. v. d.
Handelskammer zu Frankfurt a. M. Jahrbuch,
Statistisches für das deutsche Reich. Jahrg . 23.
Berl. 1902. Gesch. v. Kaiser], Statistischen Amte.
Weisthümer, Oesterreichisohe, Bd. 1 (Salzburg),
Bd. 2—4 (Tirol). Wien 1870—1880. Tom schek,
J . A., Der Oberhof Iglau in Mähren und seine
Schöffen Sprüche a. d. 13. bis 16. Jahrhund rt.
Innsbruck 1868. Struckmann u. Koch, Die Civil-
prozessordnung f. d. Deutsche Reich. A. 8
Bd. 1, 2. Berlin 1901. Düsseil, Herrn.. Rechts¬
karte d. Oberlandesgerichtsbezirks Frankf . a.M.
mit Ausschluss d. Hohenzollern’schen Lande.
Wiesbaden, C. W. Kreidel 1902. Zeitschrift für
Kulturgeschichte, Bd. 8. Berlin 1901. Maass,
Ernst, Die Tagesgötter in Rom u. den Provinzen.
Berl 1902. Boos, H., Geschichte d. rheinischen
Städtekultur von ihren Anfängen bis zur Gegen¬
wart. Berlin 1901. Grünhagen, Colmar, Die
Hussitenkämpfe d. Schlesier 1420—1435. Bres¬
lau 1872. Oberschlesien, sein Land und seine
Industrie. Festschrift, bearb. v. B. Kosmann.
Gleiwitz 1888. Gross, Charles, The Gild Merohai t.
A. contribution to british municipal history.
Vol. 1, 2. Oxford 1890. Csuday, Eugen, Die
Gesohiohte der Ungarn. Bd. 1, 2. A. 2.
Wien 1900. Bülow, H. v., Oesterreich-Ungarns
Handels- und Indnstriepolitik . Berlin 1902.
Kapp, Friedr ., Geschichte der Deutschen im
Staate New-York bis z. Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts . New-York 1867. Baloh, Th. W.,
Antarctioa. Philadelphia 1902. Gesoh. d. Ver¬
fassers. Pietsch, Ludwig, Nach Athen u. Byzanz.
Berlin 1871. Scobel, A., Handelsatlas zur Ver¬
kehrs- u. Wirthschaftsgeographie. Bielefeld 1902.
Zeitschrift für Ethnologie Jahrg . 33. Berlin 1901.
Beumont, Alfred v., Gino Capponi. Ein Zelt¬
end Lebensbild. Gotha 1880. Formier , Aug.,
Gentz u. Cobenel. Geschichte der österreichischen
Diplomatie in d. Jahren 1801—1805 Wien 1880.
Prölss, Johannes, Scheffel. Ein Diohterleben.
Stuttg. 1902. Heilmeyer Al., Adolf Hildebrand.
Bielefeld 1902. Poscbinger, Heinr. v., Fürst
Bismarck nnd der Bundesrath. Bd. 5. Stutt¬
gart 1901. Erinnerungsblätter an die Leyden¬
feier. Ber in 1902. Gesch. v. Herrn Dr. Laquer.
Denkmäler aus Aegypten u. Aethiopien, herausg.
u. er äutert v. Rieb. Lepsius. Bd. 3, 4 u. 5 des
Textes. Lp-. 1697—1901. Gesch. v König],
Preuss. Unterrichtsministerium. Jaoobowski.
Ludwig, Die Anfänge er Poesie Grundlegung
zu einer realistischen Entwicklungsgeschichte d.
Poesie. Dresden ' 891. Spielhagen, Friedrich,
Beiträge zur Theorie und Technik des Romans.
Lpz. 1883. Euphorien, Zeitschrift f. Literatur¬
geschichte, Bd. 1—9 u. Ergänzungsband 1—4.
Lpz. 1894—1902. Gotthelf Jeremias, Volksaus¬
gabe seiner Werke i Urtext, Bd 1—5. Bern 1899
Volksbücher, Wiesbadener, Bd. 16—20 (Keller,
Fähnlein d. Aufrechten ; Storni. Von jenseits d.
Meeres; Raabe, Die schwarze Galeere ; Frapan,
Altmodische Leute). Wiest,.. Verlag d. Volks¬
bildungsvereins (H.Staadt) 1902. Enoykl paed e
d. Naturwissenschaften. Abth. 8. Th. 2 : Hand¬
wörterbuch d. Astronomie, herausg. v. W.
Valentiner, Bd. 4. Lpz. 1902. Weismann, Aug.,
Vorträge über Desoendenztheorie. Bd. 1, 2.
Jena 1902. Mattem, E., Der Thalsperrenhau u.
d. deutsche Wasserwlrthechatt. Eine technische
u. wlrthsohaftllohe Studie. Berlin 1902. Bericht
d. Königl. Lehranstalt f. Obst-, Wein- u. Garten¬
bau zu Geisenheim 1895 96—1899 1900. Wiesb.,
Rud. Beohtold & Comp. 1896—1900. Handbuoh
d. Ingenieurwissenschaften. Bd. 8: Der Wasser¬
bau (Sohleussen,Sohifffahrtsknnälov. L. Franzius
H. Garbe u. Bd. Sonne) A. 8. Lpz. 1895 ff
Albu, J., Die Feuerbestattung, eine Forderung
der Hygiene. Wien 1895. Gesoh v. Herrn Dr.
E. Rosenthal. Centralblatt für allgemein« Ge-
sundsheltspflege. Register zu B<J, 1—20 und
Hupplementb, 1—8, Bonn 1902. Bumm, Ernst,
Grundriss zum Studium d. Geburtshülfe. Wiesb.,
J , F, Bergmann 1909, • *

Fremden-Führer.
Kurhaus, Koohbrunnen, Colonnaden, Kuranlagen.
Königliches Theater, auf dem Wannen Damm.
Residenz-Theater, Bahnhofstrasse 20.
Walhalla-Theater , Mauritiusstrasse 1a.
Reichshallen-Theater, Stiftstrasse 16.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-Spielplatz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Kochbrunnen. Täglich geöffnet

von 8—11 Vormittags u. 4—6 Uhr Nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

Königl. Schloss.
Augusta-Victoria-Bad, Victoriastrasse 4.
Städtische Gemälde- Gallerie und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von ' «11—1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothek, Wilhelmstrasse 20.
Die Bibliothek ist an jedem Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleihung und
Rückgabe von Büchern geöffnet; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 8—8 Uhr.

Naturhistorisches Museum, Wilhelmstrasse 20.
Geöffnet Sonntags von 10—1, Montags und
Dienstags von 11—1, Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
jeden ersten Sonntag im Monat auch Sonntags
Nachm, von 8—5 Uhr. Samstags geschlossen.

Alterthums- Museum, Wilhelmstrasse 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags!
von 11—1 nnd 8—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedriohstr. I , 1 Stiege,anzumelden.

Bibliothek des Alterthums- Vereins, Friedrich¬
strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Elschbach im Rathhause.
Eingang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss, am Schlossplatz. Die inneren
Räume täglich zu besichtigen. Einlasskarten
25 Pf. beim Sohloss-Castellan.

Justizgebäude. Geriohtsstrasse.
Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischen Wandmalereien.
Staats-Archiv, Mainzerstrasse 64.
Reichsbank. Luisenstrasse 19.
Landesbank, Rheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedviohstrasse 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 32.
Polizei-Reviere: I.Röderstr.29 ;TI. Oranienstr.22,

TTI.Bertramstr . 22, Hinterh. ;IV.Miohelsbergll;
V. Philippsbergstr. 15.

Infanterie-Kaserne, in der Sohwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserliches Postamt. Hauptpostamt: Rhein¬

strasse 25 und Luisenstrasse 8 und 10.
Zweigpostämter:Schfltzenhofstrasse 3,Wellrilt-
strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffnet.
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bezw. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von 11u5 Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags. Ahfertigungsstelleder Briefträger
und Zeitnngsstelle, sowie Paoketansgabe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Packet-
annahme : Luisenstrasse 8 und 10. Ausgabe
für postlagernde Sendungen: Rheinstrasse 25,
Hofgebäude rechts.

Kaiserliches Teleqranhenamt, Rheinstrasse 25.
Ununterbrochen geöffnet. (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen hei dem Postamte (Rheinstr. 25).
im linken Hofgehäude. Eingang duroh den
unteren Thorweg. (Bei verschlossenemThor»
ist die Naehtsohelle zn ziehen.)

Protestantische Hauptklrche, am Schlossplatz.
Küster wohnt Ellenhogengasse 8.

Protestantische Bergkirohe, Lehrstrasse. Küster
wohnt nebenan.

Protestantische Rinqkirche. oberhalb der Rhein¬
strasse. Küster wohnt An der Ringkirche 8, P.

Katholische Pfarrkirche, Luisenstr. Den ganzen
Tag geöffnet.

Katholische Mariahilfklrche, Platterstrasse. Den
ganzen Tag offen.

Altkatholisohe Kirche, „Friedenskirohe“, Sohwai-
bacherstrasse. Der Küster wohnt Adlerstr. 69.

Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurterstr. 1.
Ausser Sonntags täglich Gottesdienst. Der
Küster wohn Frankfurterstrasse 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Cultusgemeinde, Miohelsborg.
Oastellan wohnt nebenan. Woohen-Gottes-
dlenst Morgens 67* Uhr und Abends 51/« Uhr.

Synagoge, Friedriohstrasse 25. An Wochentagen
Morgens 7 Uhr und Nachmittags 4l/i Uhr ge¬
öffnet. Oastellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle, Täglich geöffnet, Oastellan
wohnt nebenan.

Loge Plato, Friedriohstrasse27, Besichtigung nur
für Berechtigte,

Landwirthsohaftiiches Institut zu Hof Geisberg,

Höhere Schulen: Königl. HumanistischesGym¬
nasium, auf dem Luisenplatz. Königl. Real¬
gymnasium, auf dem Luisenplatz. Städtische
Oberrealschule, in der Oranienstrasse. Höhere
Mädchenschule, am Schlossplatz.

Gewerbeschule, in der Wellritzstrasse.
Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des Herrn Geh.Hofrathi

Prof. Dr. R. Fresenius, Kapellenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe, Platterstrasse, sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet,
Russischer Friedhof, neben der Oriech. Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitischenCultus¬

gemeinde sind im Sommer Sonntags, Montags,
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u Nachm v. 87a—7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstunden nach Anmeldung beim Oastellan
Schott, Schulberg 3.

Denkmäler: Kaiser-Wilhelm-Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiser-Friedrioh-Platz, Fürst-
Bismarok-Dcnkmal anf dem Wilhelms-Platz,
Waterloo - Denkmal auf dem Luisenplatz,
Bodenstedt- Denkmal oberhalb der Alten
Colonnade und Krieger-Denkmäler im Nerothal
nnd auf dem alten Friedhof.

Schiessstände des Wiesbadener Schützen-Vereins,
Unter den Eichen. Täglich geöffnet.

Bürger-Schützen-Halle, Unter den Eichen.
Pistolen-Schiessstände, hinter der Alten Colonnade

und auf der Kronenburg, Sonnenbergerstrassa,
Flobert-Sohiessstand: Beausite.
Reitschule, Luisenstrasse 4/6.
Turn-Hallen. Turnverein: Hellraundstrasse 25.

■ Männer-Turnverein : Platterstrasse 16. Tum-
Gesellschaft: Wellritzstrasse 41.

Heidenmauer, in der Kirohhofsgasse.
Neroberg mit Restaurations-Gebäude und Aua-

sichtsthurm.
Wartthurm (7s Stunde von Wiesbaden). Ruin«

auf der Bierstadter Höhe. Restauration.
Sonnenberg (7s Stunde von Wiesbaden). Ruine

mit Restaurations-Gebäude. — Heiligkreuz¬
kirche auf dem Friedhof. — Alt-Deutschland,
SehenswürdigkeitI .Ranges, Wiesbadenerstr.54.

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg. Restaurant. Schöne
Fernsicht.

Etablissement„Bahnholz“ bei Wiesbaden. Luft¬
kurort, Restaurant und Caf<5.

Jagdschloss Platte. Oastellan wohnt im Schloss.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens 10.20 bis

Köln, 11.30 (Güterschiff) bis Coblenz. Billets
und Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Hamburg-Amerika-Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

D. „Adria“ von Newyork nach Ostasien,
8. Okt. in Aden. D. „Alesia“ von Hamburg nach
Ostasien, 8. Okt. Perim passirt. D. „Allemannia“
von Westindien nach Hamburg, 9. Okt. 1 Uhr
Nachts in Havre. D. „Armenia“ 8. Okt. 11 Uhr
Vorm, von Philadelphia direct nach Hamburg.
8.-D. „Auguste Victoria“ 9. Oktober Mittags von
Newyork via Plymouth u. Cherbourg nach Ham¬
burg. D. „Oheruskia“ von Hamburg nach West-
indien, 8. Oktober Ponta Ferrari « passirt D.
„Christiania“ von Hamburg nach Mittelbrasilien,
9. Okt. 1 Uhr Nachts 6'uzba ‘en passirt. S.-D.
„Columbia“ von Hamburg via Southampton und
Oberburg nach Newyork, 10. Okt. ö Uhr Morg.
Dover passirt. D. „Croatia“ 4. Okt. in Newyork.
D. „Frisia“ von Hamburg nach Montreal, 9. Okt.
Father Point passirt . D. „Graf Waldersee“
8. Okt. Morgens in Newyork. R.-P.-D. „Ham¬
burg“ von Hamburg nach Ostasien, 9. Okt. von
Sh. ngh.ti. D. „Hispania“ von St. Thomas nach
Hamburg, 9. Okt. 8 Uhr Nachm, in Havre. D,
„Heerde“ 8. Okt. in Neworleans. D. „Hungaria“
von Pari nach Hamburg, 9. Okt. 2 Unr Nm. von
Liverpool. D. „Nassovia“ von Hamburg nach
Westindien nnd Mexico, 9. Okt 6 Uhr Nm. in
Havre I). „Numidia“ von Montevideo nach
Hamburg, 9. Okt. 8t. Vinoent pass D. „Partbia“
von Hamburg nach Südbrasilfan, 9. Okt. 10 Uhr
Vm. von Oporto. D. „Prinz Waldemar“ 0. Okt.
in Santo*. D. „Phoenicia“ 9. Okt 6 Uhr Nm.
von Newyork nach Neapel—Genua. D. „Saxonia“
von Hamburg nach Ostalien, 9. Okt. 6 Uhr Morg.
von Kuohlnotsu- D. „Silvia“ 8. Okt. von Kobo
(Heimreise). D. „Sparta “ 8. Okt. 10 Uhr Vm.
von Newyork via Emden nach Hamburg. D.
„Syria“ 9. Okt. 10 Uhr 45 Min. Abends anf der
Elbe. FHflO

Dm« un» Vertag de» M, Sche>Ie»be«g'i»e» HobBucddmckerei in wieldadm.
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